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MAIWATER ph-Minus flüssig, Art.-Nr. 0182385M

Wasserpflegeprodukte: 
EU-Verordnung 2019/1148 

Sicherer Handel mit 
Wasserpflegeprodukten
(lt. EU-Verordnung 2019/1148)

Die Schwimmbadbranche baut Schwimmbäder 
und sie trägt zur Terrorismusbekämpung (!) bei – 
seit Jahren schon. Zur Umsetzung der EU-Verord-
nung muss die ganze Branche agieren:

Seit 1. Februar ist es unzulässig, Gemische mit 
Schwefelsäure ab einer Konzentration von 15% 
an Endverbraucher zu verkaufen. Nur gewerb-
liche Kunden dürfen eine höherprozentige Ware 
erwerben und einsetzen. Dies muss von Herstel-
lern, Großhändlern und Schwimmbadbaufach-
unternehmen, die Schwefelsäure-Produkte ab 
einer Konzentrationsgrenze von 15% verkaufen, 
durch eine entsprechende Endverbleibserklärung 
überprüft werden.
Privaten Endverbrauchern ist es jedoch gestattet, 
betreffende Produkte, die vor 31. 01. 2021 gekauft 
wurden bis zum 02. 02. 2022 zu verbrauchen.
ph-Minus als Feststoff ist von dieser Regelung 
nicht betroffen.

NEU im Sortiment: MAIWATER ph-Minus  
„flüssig“ S14 als Ergänzung zu S37 und S50
Dieses neue Produkt erweitert das Lieferpro-
gramm um eine weitere Variante, damit unsere 
Kunden sowohl den privaten Endkundensektor, 
als auch den gewerblichen Verbraucher in  
gewohnter Weise zuverlässig mit den best 
geeigneten Produkten versorgen können.

Praxisinfo: Daraus folgt auch, dass sich der 
Verbrauch von ph-Minus flüssig S14 im Ver-
gleich zu bisherigen Produkten etwa verdop-
peln wird. MAIWATER ph-Minus „flüssig“ 
S37 und MAIWATER ph-Minus flüssig S50 
stehen darum weiterhin gewerblichen 
Anwendern zur Verfügung.

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
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Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. KEIN Erbrechen herbeiführen. Mögliche schädliche 

Wirkungen auf den Menschen und mögliche Symptome: Magenperforation. Sofort Arzt hinzuziehen. Kein 

Neutralisationsmittel trinken lassen.

Nach Verschlucken

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Nach Augenkontakt: Krampfanfälle, Hornhauttrübung.  
Beim Verschlucken besteht die Gefahr der Perforation der Speiseröhre und des Magens (starke Ätzwirkung). 

Lungenödem
4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatische Behandlung. Bei Lungenreizung Erstbehandlung mit Dexamethason-Dosieraerosol.
ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung5.1. Löschmittel

Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. 
Wassersprühstrahl, Schaum, Kohlendioxid (CO2), Löschpulver 
Bei Großbrand und großen Mengen: Wassersprühstrahl, alkoholbeständiger Schaum.

Geeignete Löschmittel

Wasservollstrahl

Ungeeignete Löschmittel

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Nicht entzündbar. 
Erhitzen oder Brand können giftige Gase freisetzen. 
Im Brandfall können entstehen: Schwefeloxide, Schwefeltrioxid (SO3), Schwefeldioxid (SO2), 

Schwefelwasserstoff (H2S), Rauch.Das Produkt entwickelt in wässriger Lösung im Kontakt mit Metallen Wasserstoff .Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät und Chemikalienschutzanzug tragen . Vollschutzanzug. 

Im Brandfall Tanks durch Wasserbesprühung kühlen. Erhitzen führt zu Druckerhöhung und Berstgefahr. 

Das Produkt entwickelt in wässriger Lösung im Kontakt mit Metallen Wasserstoff .

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Gase/Dämpfe/Nebel mit Wassersprühstrahl niederschlagen. Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. 

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

Zusätzliche Hinweise

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 

Verfahren
Für ausreichende Lüftung sorgen. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Kontakt mit Haut, Augen und 

Kleidung vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung verwenden. 
Personen fernhalten und auf windzugewandter Seite bleiben.
Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. 
Bei Gasaustritt oder bei Eindringen in Gewässer, Boden oder Kanalisation zuständige Behörden 

benachrichtigen.

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das 

aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln. Von brennbaren Stoffen fernhalten. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen: Previn®, Diophterine® 
Mit Laugen, Kalk oder Ammoniak neutralisieren.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
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P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. 

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Sicherheitshinweise

Hinweis zur Kennzeichnung

Dieser Stoff ist als gefährlich eingestuft gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272 (2008)

Verursacht schwere Verätzungen. 

Dieser Stoff erfüllt nicht die PBT-/vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII.

2.3. Sonstige Gefahren

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoffe

Wässrige Lösung
Chemische Charakterisierung

Summenformel: H2SO4

Molmasse: 98 g/mol

Gefährliche Inhaltsstoffe

AnteilBezeichnungCAS-Nr.

EG-Nr. Index-Nr. REACH-Nr.

GHS-Einstufung

5- 14,99 %7664-93-9 Schwefelsäure

231-639-5 016-020-00-8 01-2119458838-20-XXXX

Met. Corr. 1, Skin Corr. 1A; H290 H314

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten! Betroffenen aus dem Gefahrenbereich bringen und hinlegen.

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen: Previn® (www.prevor.com). Dem behandelnden Arzt dieses Sicherheitsdatenblatt 

vorzeigen.

Allgemeine Hinweise

Für Frischluft sorgen. Ärztliche Behandlung notwendig. 

Personen in Sicherheit bringen. Bei Lungenreizung Erstbehandlung mit Dexamethason-Dosieraerosol. Bei 

Gefahr der Bewußtlosigkeit, Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage. Wiederholtes längeres Einatmen 

von Zersetzungsprodukten kann zu einem Lungenödem führen.

Nach Einatmen

Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit Polyethylenglykol, anschließend mit viel Wasser. Alle 

kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen und vor erneutem Tragen waschen . Bei Hautreizung: 

Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Nach Hautkontakt

Bei Berührung mit den Augen sofort bei geöffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit fließendem Wasser spülen 

und Augenarzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

MAIWATER® pH-Minus flüssig S14

1.1. Produktidentifikator

01-2119458838-20-XXXXREACH Registrierungsnummer:

7664-93-9CAS-Nr.:

016-020-00-8Index-Nr.:

231-639-5EG-Nr.:

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 

abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des Gemischs

Wasseraufbereitungschemikalie, Laborchemikalien

Nicht zum Verspritzen/Versprühen verwenden.

Verwendungen, von denen abgeraten wird

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Bilgram Chemie GmbHFirmenname:

Straße: Torfweg 4

Ort: D-88356 Ostrach

Telefon: Telefax:+49 7585 9312-0 +49 7585 9312-94

Abt. Labor: Herr Werner Löffler

Tel.: +49 7585 9312-56

E-Mail: werner.loeffler@bilgram.de

Auskunftgebender Bereich:

Außerhalb der Geschäftszeiten: 

DE: +49 761 19240 Giftinformationszentrale (GIZ), Freiburg 

AT: +43 1 406 43 43 Vergiftungsinformationszentrale (VIZ), Wien

1.4. Notrufnummer:

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrenkategorien:

Korrosiv gegenüber Metallen: Met. korr. 1

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut: Hautreiz. 2

Schwere Augenschädigung/Augenreizung: Augenreiz. 2

Gefahrenhinweise:

Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.

Verursacht Hautreizungen.

Verursacht schwere Augenreizung.

2.2. Kennzeichnungselemente

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Signalwort: Achtung

Piktogramme:

H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Gefahrenhinweise
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Gesetzliche Regelung in der EU ab 01. Februar 2021

nur für gewerbliche Anwendung

25 kg 
ph minus

S50
0181410

S37
0181419M

für private Anwendung

20 kg 
ph minus

S14
0182385M

NEU

INFO
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